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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1989 Nr. 37 ausgegeben am 4. Juli 1989 

 

Wiener Übereinkommen 
zum Schutz der Ozonschicht 

Abgeschlossen in Wien am 22. März 1985 
Zustimmung des Landtags: 18. Oktober 1988 

Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 9. Mai 1989 

Präambel 
Die Vertragsparteien dieses Übereinkommens, 
im Bewusstsein der möglicherweise schädlichen Einwirkungen jeder 
Veränderung der Ozonschicht auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt, 
unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen der Erklärung der 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen, 
insbesondere auf den Grundsatz 21, der folgendes vorsieht: "Die Staaten 
haben nach der Satzung der Vereinten Nationen und den Grundsätzen 
des Völkerrechts das souveräne Recht, ihre eigenen Naturschätze gemäss 
ihrer eigenen Umweltpolitik zu nutzen, sowie die Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass durch Tätigkeiten, die innerhalb ihres Hoheitsbereichs oder 
unter ihrer Kontrolle ausgeübt werden, der Umwelt in anderen Staaten 
oder in Gebieten ausserhalb der nationalen Hoheitsbereiche kein Scha-
den zugefügt wird", 
unter Berücksichtigung der Gegebenheiten und besonderen Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer, 
eingedenk der im Rahmen sowohl internationaler als auch nationaler 
Organisationen durchgeführten Arbeiten und Untersuchungen und ins-
besondere des Weltaktionsplans für die Ozonschicht des Umweltpro-
gramms der Vereinten Nationen, 
sowie eingedenk der auf nationaler und internationaler Ebene bereits 
getroffenen Vorsorgemassnahmen zum Schutz der Ozonschicht, 
im Bewusstsein, dass Massnahmen zum Schutz der Ozonschicht vor 
Veränderungen infolge menschlicher Tätigkeiten internationale Zusam-
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menarbeit und internationales Handeln erfordern und auf einschlägigen 
wissenschaftlichen und technischen Erwägungen beruhen sollten, 
sowie im Bewusstsein der Notwendigkeit, weitere Forschungsarbeiten 
und systematische Beobachtungen durchzuführen, um die wissenschaft-
lichen Kenntnisse über die Ozonschicht und mögliche schädliche Aus-
wirkungen einer Veränderung dieser Schicht zu vertiefen, 
entschlossen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen 
Auswirkungen von Veränderungen der Ozonschicht zu schützen, 
sind wie folgt übereingekommen: 

Art. 1 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
1. bedeutet "Ozonschicht" die Schicht atmosphärischen Ozons ober-

halb der planetarischen Grenzschicht; 
2. bedeutet "schädliche Auswirkungen" Änderungen der belebten oder 

unbelebten Umwelt, einschliesslich Klimaänderungen, die erhebliche 
abträgliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die 
Zusammensetzung, Widerstandsfähigkeit und Produktivität naturbe-
lassener und vom Menschen beeinflusster Ökosysteme oder auf Ma-
terialien haben, die für die Menschheit nützlich sind; 

3. bedeutet "alternative Technologie oder Ausrüstung" Technologie oder 
Ausrüstung, deren Verwendung es möglich macht, Emissionen von 
Stoffen, die schädliche Auswirkungen auf die Ozonschicht haben oder 
wahrscheinlich haben, zu verringern oder wirksam auszuschliessen; 

4. bedeutet "alternative Stoffe" Stoffe, die schädliche Auswirkungen auf 
die Ozonschicht verringern, ausschliessen oder vermeiden; 

5. bedeutet "Vertragsparteien" Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens, sofern sich aus dem Wortlaut nichts anderes ergibt; 

6. bedeutet "Organisation der regionalen Wirtschaftsintegration" eine 
von souveränen Staaten einer bestimmten Region gebildete Organisa-
tion, die für die durch das Übereinkommen oder seine Protokolle er-
fassten Angelegenheiten zuständig und im Einklang mit ihren inter-
nen Verfahren ordnungsgemäss ermächtigt ist, die betreffenden Ü-
bereinkünfte zu unterzeichnen, zu ratifizieren, anzunehmen, zu ge-
nehmigen oder ihnen beizutreten; 

7. bedeutet "Protokolle" Protokolle zu diesem Übereinkommen. 
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Art. 2 

Allgemeine Verpflichtungen 

1) Die Vertragsparteien treffen geeignete Massnahmen im Einklang 
mit diesem Übereinkommen und denjenigen in Kraft befindlichen Pro-
tokollen, deren Vertragspartei sie sind, um die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch 
menschliche Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern oder wahr-
scheinlich verändern, verursacht werden oder wahrscheinlich verursacht 
werden. 

2) Zu diesem Zweck werden die Vertragsparteien entsprechend den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und ihren Möglichkeiten 
a) durch systematische Beobachtungen, Forschung und Informations-

austausch zusammenarbeiten, um die Auswirkungen menschlicher 
Tätigkeiten auf die Ozonschicht und die Auswirkungen einer Verän-
derung der Ozonschicht auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt besser zu verstehen und zu bewerten; 

b) geeignete Gesetzgebungs- und Verwaltungsmassnahmen treffen und 
bei der Angleichung der entsprechenden Politiken zur Regelung, Be-
grenzung, Verringerung oder Verhinderung menschlicher Tätigkeiten 
in ihrem Hoheitsbereich oder unter ihrer Kontrolle zusammenarbei-
ten, sofern es sich erweist, dass diese Tätigkeiten infolge einer tatsäch-
lichen oder wahrscheinlichen Veränderung der Ozonschicht schädli-
che Auswirkungen haben oder wahrscheinlich haben; 

c) bei der Ausarbeitung vereinbarter Massnahmen, Verfahren und 
Normen zur Durchführung des Übereinkommens im Hinblick auf 
die Annahme von Protokollen und Anlagen zusammenarbeiten; 

d) mit zuständigen internationalen Stellen zusammenarbeiten, um das 
Übereinkommen und die Protokolle, deren Vertragspartei sie sind, 
wirksam durchzuführen. 

3) Das Übereinkommen beeinträchtigt nicht das Recht der Vertrags-
parteien, im Einklang mit dem Völkerrecht innerstaatliche Massnahmen 
zusätzlich zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten zu treffen; es beein-
trächtigt auch nicht von einer Vertragspartei bereits getroffene zusätzli-
che innerstaatliche Massnahmen, sofern diese mit den Verpflichtungen 
der betreffenden Vertragspartei aus dem Übereinkommen nicht unver-
einbar sind. 

4) Die Anwendung dieses Artikels beruht auf einschlägigen wissen-
schaftlichen und technischen Erwägungen. 
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Art. 3 

Forschung und systematische Beobachtungen 

1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, soweit es angebracht ist, 
unmittelbar oder über zuständige internationale Stellen Forschungsarbei-
ten und wissenschaftliche Bewertungen in bezug auf folgende Bereiche 
einzuleiten und dabei zusammenzuarbeiten: 
a) physikalische und chemische Vorgänge, welche die Ozonschicht 

beeinflussen können; 
b) Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und andere biologi-

sche Auswirkungen, die durch Veränderungen der Ozonschicht be-
dingt sind, insbesondere solche, die durch Änderungen der Sonnen-
strahlung im ultravioletten Bereich, die biologisch wirksam ist (UV-
B), hervorgerufen werden; 

c) klimatische Auswirkungen, die durch Veränderungen der Ozon-
schicht bedingt sind; 

d) Auswirkungen von Veränderungen der Ozonschicht und der sich 
daraus ergebenden Änderung der UV-B-Strahlung auf natürliche und 
synthetische Materialien, die für die Menschheit nützlich sind; 

e) Stoffe, Verhaltensweisen, Verfahren und Tätigkeiten, welche die O-
zonschicht beeinflussen können, und ihre kumulativen Auswirkun-
gen; 

f) alternative Stoffe und Technologien; 
g) damit zusammenhängende sozio-ökonomische Angelegenheiten, und 

wie in den Anlagen I und II näher ausgeführt. 

2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, soweit es angebracht ist, 
unmittelbar oder über zuständige internationale Stellen und unter voller 
Berücksichtigung innerstaatlicher Rechtsvorschriften und einschlägiger 
laufender Tätigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene gemein-
same oder einander ergänzende Programme zur systematischen Beo-
bachtung des Zustands der Ozonschicht und anderer einschlägiger Pa-
rameter, wie in Anlage I ausgeführt, zu fördern oder aufzustellen. 

3) Die Vertragsparteien verpflichten sich, unmittelbar oder über zu-
ständige internationale Stellen zusammenzuarbeiten, um für die regelmäs-
sige und rechtzeitige Sammlung, Bestätigung und Übermittlung von 
Forschungs- und Beobachtungsdaten durch geeignete Weltdatenzentren 
Sorge zu tragen. 
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Art. 4 

Zusammenarbeit im rechtlichen, wissenschaftlichen und 
technischen Bereich 

1) Die Vertragsparteien erleichtern und fördern den Austausch wis-
senschaftlicher, technischer, sozio-ökonomischer, kommerzieller und 
rechtlicher Informationen, die für dieses Übereinkommen erheblich sind, 
wie in Anlage II näher ausgeführt. Diese Informationen werden den von 
den Vertragsparteien einvernehmlich festgelegten Stellen geliefert. Jede 
Stelle, die Informationen erhält, die von der liefernden Vertragspartei als 
vertraulich betrachtet werden, stellt sicher, dass diese Informationen 
nicht preisgegeben werden, und fasst sie zusammen, um ihre Vertrau-
lichkeit zu schützen, bevor sie allen Vertragsparteien zur Verfügung 
gestellt werden. 

2) Die Vertragsparteien arbeiten im Einklang mit ihren innerstaat-
lichen Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Gepflogenheiten sowie 
unter Berücksichtigung insbesondere der Bedürfnisse der Entwicklungs-
länder zusammen, um unmittelbar oder über zuständige internationale 
Stellen die Entwicklung und Weitergabe von Technologie und Kenntnis-
sen zu fördern. Diese Zusammenarbeit erfolgt insbesondere durch 
a) Erleichterung des Erwerbs alternativer Technologie durch andere 

Vertragsparteien; 
b) Versorgung mit Informationen über alternative Technologie und 

Ausrüstung sowie mit besonderen Handbüchern oder Anleitungen 
dazu; 

c) Versorgung mit Ausrüstung und Einrichtungen, die für Forschung 
und systematische Beobachtungen erforderlich sind; 

d) angemessene Ausbildung von wissenschaftlichem und technischem 
Personal. 

Art. 5 

Übermittlung von Informationen 

Die Vertragsparteien übermitteln der nach Art. 6 eingesetzten Konfe-
renz der Vertragsparteien über das Sekretariat Informationen über die 
von ihnen zur Durchführung dieses Übereinkommens und der Protokol-
le, deren Vertragspartei sie sind, getroffenen Massnahmen in der Form 
und in den Zeitabständen, die auf den Tagungen der Vertragsparteien der 
jeweiligen Übereinkunft festgelegt werden. 
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Art. 6 

Konferenz der Vertragsparteien 

1) Hiermit wird eine Konferenz der Vertragsparteien eingesetzt. Die 
erste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien wird von dem nach 
Art. 7 vorläufig bestimmten Sekretariat spätestens ein Jahr nach Inkraft-
treten dieses Übereinkommens einberufen. Danach finden ordentliche 
Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien in regelmässigen Abständen 
statt, die von der Konferenz auf ihrer ersten Tagung festgelegt werden. 

2) Ausserordentliche Tagungen der Konferenz der Vertragsparteien 
finden statt, wenn es die Konferenz für notwendig erachtet oder eine 
Vertragspartei schriftlich beantragt, sofern dieser Antrag innerhalb von 
sechs Monaten nach seiner Übermittlung durch das Sekretariat von min-
destens einem Drittel der Vertragsparteien unterstützt wird. 

3) Die Konferenz der Vertragsparteien vereinbart und beschliesst 
durch Konsens für sich selbst und für gegebenenfalls von ihr einzuset-
zende Hilfsorgane eine Geschäftsordnung und eine Finanzordnung so-
wie die finanziellen Regelungen für die Arbeit des Sekretariats. 

4) Die Konferenz der Vertragsparteien prüft laufend die Durchfüh-
rung des Übereinkommens; ausserdem 
a) legt sie die Form und die Zeitabstände für die Übermittlung der nach 

Art. 5 vorzulegenden Informationen fest und prüft diese Informatio-
nen sowie die von Hilfsorganen vorgelegten Berichte; 

b) prüft sie die wissenschaftlichen Informationen über die Ozonschicht, 
über mögliche Veränderungen dieser Schicht und über mögliche 
Auswirkungen solcher Veränderungen; 

c) fördert sie nach Art. 2 die Angleichung geeigneter Politiken, Strategien 
und Massnahmen zur Verringerung der Freisetzung von Stoffen, die 
eine Veränderung der Ozonschicht verursachen oder wahrscheinlich 
verursachen, und gibt Empfehlungen zu anderen Massnahmen im 
Zusammenhang mit dem Übereinkommen; 

d) beschliesst sie nach den Art. 3 und 4 Programme für Forschungsar-
beiten, systematische Beobachtungen, wissenschaftliche und techno-
logische Zusammenarbeit, Informationsaustausch und die Weitergabe 
von Technologie und Kenntnissen; 

e) prüft sie und beschliesst gegebenenfalls nach den Art. 9 und 10 Ände-
rungen des Übereinkommens und seiner Anlagen; 

f) prüft sie Änderungen von Protokollen sowie von Anlagen solcher 
Protokolle und empfiehlt, wenn sie sich dafür entscheidet, den Ver-
tragsparteien des betreffenden Protokolls, die Änderungen zu be-
schliessen; 
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g) prüft sie und beschliesst gegebenenfalls nach Art. 10 weitere Anlagen 
des Übereinkommens; 

h) prüft sie und beschliesst gegebenenfalls Protokolle nach Art. 8; 
i) setzt sie die zur Durchführung des Übereinkommens für notwendig 

erachteten Hilfsorgane ein; 
j) nimmt sie gegebenenfalls für wissenschaftliche Forschungsarbeiten, 

systematische Beobachtungen und andere mit den Zielen des Über-
einkommens zusammenhängende Tätigkeiten die Dienste zuständiger 
internationaler Stellen und wissenschaftlicher Ausschüsse in An-
spruch, insbesondere die der Weltorganisation für Meteorologie und 
der Weltgesundheitsorganisation sowie des Koordinierungsausschusses 
für die Ozonschicht, und verwendet, soweit es angebracht ist, Infor-
mationen, die von diesen Stellen und Ausschüssen stammen; 

k) prüft und ergreift sie weitere Massnahmen, die zur Erreichung der 
Zwecke des Übereinkommens erforderlich sind. 

5) Die Vereinten Nationen, ihre Spezialorganisationen und die Inter-
nationale Atomenergie-Organisation sowie jeder Staat, der nicht Ver-
tragspartei des Übereinkommens ist, können sich auf den Tagungen der 
Konferenz der Vertragsparteien durch Beobachter vertreten lassen. Jede 
Stelle, national oder international, staatlich oder nichtstaatlich, die auf 
Gebieten im Zusammenhang mit dem Schutz der Ozonschicht fachlich 
befähigt ist und dem Sekretariat ihren Wunsch mitgeteilt hat, sich auf 
einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien als Beobachter vertre-
ten zu lassen, kann zugelassen werden, sofern nicht mindestens ein Drit-
tel der anwesenden Vertragsparteien widerspricht. Die Zulassung und 
Teilnahme von Beobachtern unterliegen der von der Konferenz der Ver-
tragsparteien beschlossenen Geschäftsordnung. 

Art. 7 

Sekretariat 

1) Das Sekretariat hat folgende Aufgaben: 
a) Es veranstaltet die in den Art. 6, 8, 9 und 10 vorgesehenen Tagungen 

und stellt die entsprechenden Dienste bereit; 
b) es erarbeitet und übermittelt Berichte aufgrund der nach den Art. 4 

und 5 erhaltenen Informationen sowie der Informationen, die von 
den Tagungen der nach Art. 6 eingesetzten Hilfsorgane stammen; 

c) es nimmt die ihm aufgrund eines Protokolls übertragenen Aufgaben 
wahr; 
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d) es erarbeitet Berichte über seine Tätigkeiten bei der Durchführung 
seiner Aufgaben im Rahmen dieses Übereinkommens und legt sie der 
Konferenz der Vertragsparteien vor; 

e) es sorgt für die notwendige Koordinierung mit anderen einschlägigen 
internationalen Stellen und schliesst insbesondere die für die wirksa-
me Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen verwaltungsmässigen 
und vertraglichen Vereinbarungen; 

f) es nimmt sonstige Aufgaben wahr, die von der Konferenz der Ver-
tragsparteien bestimmt werden. 

2) Die Sekretariatsaufgaben werden bis zum Abschluss der ersten or-
dentlichen Tagung der Konferenz der Vertragsparteien, die nach Art. 6 
abgehalten wird, vorläufig vom Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen wahrgenommen. Auf ihrer ersten ordentlichen Tagung bestimmt die 
Konferenz der Vertragsparteien das Sekretariat aus der Reihe der beste-
henden zuständigen internationalen Organisationen, welche ihre Bereit-
schaft bekundet haben, die in dem Übereinkommen vorgesehenen Sekre-
tariatsaufgaben wahrzunehmen. 

Art. 8 

Beschlussfassung über Protokolle 

1) Die Konferenz der Vertragsparteien kann auf einer Tagung Proto-
kolle nach Art. 2 beschliessen. 

2) Der Wortlaut eines vorgeschlagenen Protokolls wird den Ver-
tragsparteien mindestens sechs Monate vor der betreffenden Tagung vom 
Sekretariat übermittelt. 

Art. 9 

Änderung des Übereinkommens oder von Protokollen 

1) Jede Vertragspartei kann Änderungen dieses Übereinkommens o-
der eines Protokolls vorschlagen. In diesen Änderungen werden unter 
anderem einschlägige wissenschaftliche und technische Erwägungen 
gebührend berücksichtigt. 

2) Änderungen des Übereinkommens werden auf einer Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien beschlossen. Änderungen eines Proto-
kolls werden auf einer Tagung der Vertragsparteien des betreffenden 
Protokolls beschlossen. Der Wortlaut einer vorgeschlagenen Änderung 
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des Übereinkommens oder, sofern in einem Protokoll nichts anderes 
vorgesehen ist, des betreffenden Protokolls wird den Vertragsparteien 
mindestens sechs Monate vor der Tagung, auf der die Änderung zur 
Beschlussfassung vorgeschlagen wird, vom Sekretariat übermittelt. Das 
Sekretariat übermittelt vorgeschlagene Änderungen auch den Unter-
zeichnern des Übereinkommens zur Kenntnisnahme. 

3) Die Vertragsparteien bemühen sich nach Kräften um eine Einigung 
durch Konsens über eine vorgeschlagene Änderung des Übereinkom-
mens. Sind alle Bemühungen um einen Konsens erschöpft und wird 
keine Einigung erzielt, so wird als letztes Mittel die Änderung mit Drei-
viertelmehrheit der auf der Sitzung anwesenden und abstimmenden Ver-
tragsparteien beschlossen und vom Depositar allen Vertragsparteien zur 
Ratifikation, Genehmigung oder Annahme vorgelegt. 

4) Das Verfahren nach Absatz 3 gilt für Änderungen von Protokol-
len; jedoch reicht für die Beschlussfassung darüber eine Zweidrittel-
mehrheit der auf der Sitzung anwesenden und abstimmenden Vertrags-
parteien des Protokolls aus. 

5) Die Ratifikation, Genehmigung oder Annahme von Änderungen 
wird dem Depositar schriftlich notifiziert. Nach Absatz 3 oder 4 be-
schlossene Änderungen treten zwischen den Vertragsparteien, die sie 
angenommen haben, am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, 
zu dem der Depositar die Notifikation der Ratifikation, Genehmigung 
oder Annahme durch mindestens drei Viertel der Vertragsparteien des 
Übereinkommens oder durch mindestens zwei Drittel der Vertragspar-
teien des betreffenden Protokolls, sofern in dem Protokoll nichts anderes 
vorgesehen ist, empfangen hat. Danach treten die Änderungen für jede 
andere Vertragspartei am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, 
zu dem die betreffende Vertragspartei ihre Urkunde über die Ratifikation, 
Genehmigung oder Annahme der Änderungen hinterlegt hat. 

6) Im Sinne dieses Artikels bedeutet "anwesende und abstimmende 
Vertragsparteien" die anwesenden Vertragsparteien, die eine Ja-Stimme 
oder eine Nein-Stimme abgeben. 

Art. 10 

Beschlussfassung über Anlagen und Änderung von Anlagen 

1) Die Anlagen dieses Übereinkommens oder eines Protokolls sind 
Bestandteil des Übereinkommens beziehungsweise des betreffenden 
Protokolls; sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, stellt 
eine Bezugnahme auf das Übereinkommen oder seine Protokolle gleich-
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zeitig eine Bezugnahme auf die Anlagen dar. Diese Anlagen beschränken 
sich auf wissenschaftliche, technische und verwaltungsmässige Angele-
genheiten. 

2) Sofern in einem Protokoll in bezug auf seine Anlagen nichts ande-
res vorgesehen ist, findet folgendes Verfahren auf den Vorschlag weiterer 
Anlagen des Übereinkommens oder von Anlagen eines Protokolls, die 
Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben Anwendung: 
a) Anlagen des Übereinkommens werden nach dem in Art. 9 Absätze 2 

und 3 festgelegten Verfahren vorgeschlagen und beschlossen; Anlagen 
eines Protokolls werden nach dem in Art. 9 Absätze 2 und 4 festge-
legten Verfahren vorgeschlagen und beschlossen; 

b) eine Vertragspartei, die eine weitere Anlage des Übereinkommens 
oder eine Anlage eines Protokolls, dessen Vertragspartei sie ist, nicht 
zu genehmigen vermag, notifiziert dies schriftlich dem Depositar in-
nerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem dieser mit-
geteilt hat, dass die Anlage beschlossen worden ist. Der Depositar 
verständigt unverzüglich alle Vertragsparteien vom Empfang jeder 
derartigen Notifikation. Eine Vertragspartei kann jederzeit eine An-
lage annehmen, gegen die sie zuvor Einspruch eingelegt hatte; diese 
Anlage tritt daraufhin für die betreffende Vertragspartei in Kraft; 

c) nach Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der 
Depositar die Mitteilung versandt hat, wird die Anlage für alle Ver-
tragsparteien des Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls, 
die keine Notifikation nach Buchstabe b vorgelegt haben, wirksam. 

3) Der Vorschlag von Änderungen von Anlagen des Übereinkom-
mens oder eines Protokolls, die Beschlussfassung darüber und das In-
krafttreten derselben unterliegen demselben Verfahren wie der Vorschlag 
von Anlagen des Übereinkommens oder von Anlagen eines Protokolls, 
die Beschlussfassung darüber und das Inkrafttreten derselben. In den 
Anlagen und ihren Änderungen werden unter anderem einschlägige 
wissenschaftliche und technische Erwägungen gebührend berücksichtigt. 

4) Hat eine weitere Anlage oder eine Änderung einer Anlage eine 
Änderung des Übereinkommens oder eines Protokolls zur Folge, so tritt 
die weitere Anlage oder die geänderte Anlage erst in Kraft, wenn die 
Änderung des Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls selbst 
in Kraft tritt. 
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Art. 11 

Beilegung von Streitigkeiten 

1) Im Fall einer Streitigkeit zwischen Vertragsparteien über die Aus-
legung oder Anwendung dieses Übereinkommens bemühen sich die 
betroffenen Parteien um eine Lösung durch Verhandlungen. 

2) Können die betroffenen Parteien eine Einigung durch Verhandlun-
gen nicht erreichen, so können sie gemeinsam die guten Dienste einer 
dritten Partei in Anspruch nehmen oder um deren Vermittlung ersuchen. 

3) Bei der Ratifikation, der Annahme oder der Genehmigung des Ü-
bereinkommens oder beim Beitritt zum Übereinkommen oder jederzeit 
danach können ein Staat oder eine Organisation der regionalen Wirt-
schaftsintegration gegenüber dem Depositar schriftlich erklären, dass sie 
für eine Streitigkeit, die nicht nach Absatz 1 oder 2 gelöst wird, eines der 
folgenden Mittel der Streitbeilegung oder beide als obligatorisch aner-
kennen: 
a) ein Schiedsverfahren nach dem von der Konferenz der Vertragspar-

teien auf ihrer ersten ordentlichen Tagung anzunehmenden Verfah-
ren; 

b) Vorlage der Streitigkeit an den Internationalen Gerichtshof. 

4) Haben die Parteien nicht nach Absatz 3 demselben oder einem der 
Verfahren zugestimmt, so wird die Streitigkeit einem Vergleich nach 
Absatz 5 unterworfen, sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren. 

5) Eine Vergleichskommission wird auf Antrag einer der Streitparteien 
gebildet. Die Kommission setzt sich aus einer gleichen Anzahl von durch 
jede der betroffenen Parteien bestellten und einem von den durch jede 
Partei bestellten Mitgliedern gemeinsam gewählten Vorsitzenden zu-
sammen. Die Kommission fällt einen endgültigen Spruch mit empfehlen-
der Wirkung, den die Parteien nach Treu und Glauben berücksichtigen. 

6) Dieser Artikel findet auf jedes Protokoll Anwendung, sofern in 
dem betreffenden Protokoll nichts anderes vorgesehen ist. 

Art. 12 

Unterzeichnung 

Dieses Übereinkommen liegt für Staaten und für Organisationen der 
regionalen Wirtschaftsintegration vom 22. März 1985 bis zum 21. Sep-
tember 1985 im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten der 
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Republik Österreich in Wien und vom 22. September 1985 bis zum 
21. März 1986 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unter-
zeichnung auf. 

Art. 13 

Ratifikation, Annahme oder Genehmigung 

1) Dieses Übereinkommen und jedes Protokoll bedürfen der Ratifi-
kation, Annahme oder Genehmigung durch die Staaten und durch die 
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration. Die Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunden werden beim Depositar hinter-
legt. 

2) Jede in Absatz 1 bezeichnete Organisation, die Vertragspartei des 
Übereinkommens oder eines Protokolls wird, ohne dass einer ihrer Mit-
gliedstaaten Vertragspartei ist, ist durch alle Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen beziehungsweise dem Protokoll gebunden. Sind ein 
oder mehrere Mitgliedstaaten einer solchen Organisation Vertragspartei 
des Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls, so entscheiden 
die Organisation und ihre Mitgliedstaaten über ihre jeweiligen Verant-
wortlichkeiten hinsichtlich der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen beziehungsweise dem Protokoll. In diesen Fällen sind 
die Organisation und die Mitgliedstaaten nicht berechtigt, die Rechte 
aufgrund des Übereinkommens oder des betreffenden Protokolls gleich-
zeitig auszuüben. 

3) In ihren Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunden 
erklären die in Absatz 1 bezeichneten Organisationen den Umfang ihrer 
Zuständigkeiten in bezug auf die durch das Übereinkommen oder das 
betreffende Protokoll erfassten Angelegenheiten. Diese Organisationen 
teilen dem Depositar auch jede wesentliche Änderung des Umfangs ihrer 
Zuständigkeiten mit. 

Art. 14 

Beitritt 

1) Dieses Übereinkommen und jedes Protokoll stehen von dem Tag 
an, an dem sie nicht mehr zur Unterzeichnung aufliegen, Staaten und 
Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration zum Beitritt offen. 
Die Beitrittsurkunden werden beim Depositar hinterlegt. 
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2) In ihren Beitrittsurkunden erklären die in Absatz 1 bezeichneten 
Organisationen den Umfang ihrer Zuständigkeiten in bezug auf die 
durch das Übereinkommen oder das betreffende Protokoll erfassten 
Angelegenheiten. Diese Organisationen teilen dem Depositar auch jede 
wesentliche Änderung des Umfangs ihrer Zuständigkeiten mit. 

3) Art. 13 Absatz 2 findet auf Organisationen der regionalen Wirt-
schaftsintegration, die dem Übereinkommen oder einem Protokoll bei-
treten, Anwendung. 

Art. 15 

Stimmrecht 

1) Jede Vertragspartei dieses Übereinkommens oder eines Protokolls 
hat eine Stimme. 

2) Unbeschadet des Absatzes 1 üben die Organisationen der regiona-
len Wirtschaftsintegration in Angelegenheiten ihrer Zuständigkeit ihr 
Stimmrecht mit der Anzahl von Stimmen aus, die der Anzahl ihrer Mit-
gliedstaaten entspricht, die Vertragsparteien des Übereinkommens oder 
des betreffenden Protokolls sind. Diese Organisationen üben ihr Stimm-
recht nicht aus, wenn ihre Mitgliedstaaten ihr Stimmrecht ausüben, und 
umgekehrt. 

Art. 16 

Verhältnis zwischen dem Übereinkommen und seinen Protokollen 

1) Ein Staat oder eine Organisation der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion kann nicht Vertragspartei eines Protokolls werden, ohne Vertrags-
partei des Übereinkommens zu sein oder gleichzeitig zu werden. 

2) Beschlüsse betreffend ein Protokoll werden nur von den Vertrags-
parteien dieses Protokolls gefasst. 

Art. 17 

Inkrafttreten 

1) Dieses Übereinkommen tritt am neunzigsten Tag nach dem Zeit-
punkt der Hinterlegung der zwanzigsten Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 
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2) Jedes Protokoll tritt, sofern in dem Protokoll nichts anderes vorge-
sehen ist, am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der Hinterlegung der 
elften Urkunde über die Ratifikation, Annahme oder Genehmigung des 
Protokolls oder über den Beitritt dazu in Kraft. 

3) Für jede Vertragspartei, die nach der Hinterlegung der zwanzigsten 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde das 
Übereinkommen ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm beitritt, 
tritt das Übereinkommen am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt der 
Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde durch die betreffende Vertragspartei in Kraft. 

4) Jedes Protokoll tritt, sofern in dem Protokoll nichts anderes vorge-
sehen ist, für eine Vertragspartei, die das Protokoll nach dem Inkrafttre-
ten gemäss Absatz 2 ratifiziert, annimmt oder genehmigt oder ihm bei-
tritt, am neunzigsten Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem diese 
Vertragspartei ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Bei-
trittsurkunde hinterlegt, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem das Überein-
kommen für diese Vertragspartei in Kraft tritt, falls dies der spätere Zeit-
punkt ist. 

5) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 zählt eine von einer Organisa-
tion der regionalen Wirtschaftsintegration hinterlegte Urkunde nicht als 
zusätzliche Urkunde zu den von den Mitgliedstaaten der betreffenden 
Organisation hinterlegten Urkunden. 

Art. 18 

Vorbehalte 

Vorbehalte zu diesem Übereinkommen sind nicht zulässig. 

Art. 19 

Rücktritt 

1) Eine Vertragspartei kann jederzeit nach Ablauf von vier Jahren 
nach dem Zeitpunkt, zu dem dieses Übereinkommen für sie in Kraft 
getreten ist, durch eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifika-
tion vom Übereinkommen zurücktreten. 

2) Sofern in einem Protokoll nichts anderes vorgesehen ist, kann eine 
Vertragspartei des Protokolls jederzeit nach Ablauf von vier Jahren nach 
dem Zeitpunkt, zu dem das Protokoll für sie in Kraft getreten ist, durch 
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eine an den Depositar gerichtete schriftliche Notifikation vom Protokoll 
zurücktreten. 

3) Der Rücktritt wird nach Ablauf eines Jahres nach dem Eingang der 
Notifikation beim Depositar oder zu einem gegebenenfalls in der 
Rücktrittsnotifikation genannten späteren Zeitpunkt wirksam. 

4) Eine Vertragspartei, die vom Übereinkommen zurücktritt, gilt 
auch als von den Protokollen zurückgetreten, deren Vertragspartei sie ist. 

Art. 20 

Depositar 

1) Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übernimmt die Auf-
gaben des Depositars dieses Übereinkommens und der Protokolle. 

2) Der Depositar unterrichtet die Vertragsparteien insbesondere 
a) von der Unterzeichnung des Übereinkommens und jedes Protokoll 

sowie von der Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme-, Genehmi-
gungs- oder Beitrittsurkunden nach den Art. 13 und 14; 

b) von dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen und jedes Protokoll 
nach Art. 17 in Kraft treten; 

c) von Rücktrittsnotifkationen nach Art. 19; 
d) von Änderungen, die in bezug auf das Übereinkommen oder ein 

Protokoll beschlossen worden sind, von ihrer Annahme durch die 
Vertragsparteien sowie vom Zeitpunkt ihres Inkrafttretens nach Art. 9; 

e) von allen Mitteilungen im Zusammenhang mit der Beschlussfassung 
über Anlagen, ihrer Genehmigung und ihrer Änderung nach Art. 10; 

f) von Notifikationen der Organisationen der regionalen Wirtschaftsin-
tegration über den Umfang ihrer Zuständigkeiten in bezug auf Ange-
legenheiten, die durch das Übereinkommen und durch Protokolle er-
fasst sind, sowie über jede Änderung dieses Umfangs; 

g) von Erklärungen nach Art. 11 Absatz 3. 



0.814.02 (Original) 
 

16 

Art. 21 

Verbindliche Wortlaute 

Die Urschrift dieses Übereinkommens, dessen arabischer, chinesi-
scher, englischer, französischer, russischer und spanischer Wortlaut glei-
chermassen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehörig befugten Unterzeichne-
ten dieses Übereinkommen unterschrieben. 

Geschehen zu Wien am 22. März 1985. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anlage I 

Forschung und systematische Beobachtungen 

1. Die Vertragsparteien des Übereinkommens stellen fest, dass die wich-
tigsten wissenschaftlichen Probleme folgende sind: 
a) Veränderungen der Ozonschicht, die zu einer Änderung der In-

tensität der Sonnenstrahlung im ultravioletten Bereich, die biolo-
gisch wirksam ist (UV-B) und die Oberfläche der Erde erreicht, 
führen könnten, und die möglichen Folgen für die menschliche 
Gesundheit, für Lebewesen, Ökosysteme und Materialien, die für 
die Menschheit nützlich sind; 

b) Veränderungen des Vertikalprofils des Ozons, welche die Tempe-
raturverteilung in der Atmosphäre ändern können, und die mögli-
chen Folgen für Wetter und Klima. 

2. Die Vertragsparteien des Übereinkommens arbeiten nach Art. 3 bei 
der Durchführung von Forschungsarbeiten und systematischen Beo-
bachtungen sowie bei der Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
künftige Forschung und Beobachtung in Bereichen wie den folgen-
den zusammen: 
a) Erforschung der Physik und Chemie der Atmosphäre 

i) Aufstellung umfassender theoretischer Modelle: Weiterent-
wicklung von Modellen zur Prüfung der Wechselwirkung 
zwischen strahlungsbedingten, dynamischen und chemischen 
Prozessen; Untersuchungen der gleichzeitigen Wirkungen 
verschiedener anthropogener und natürlich vorkommender 
Stoffe auf das Ozon der Atmosphäre; Interpretation von Da-
tensätzen, die mit oder ohne Einsatz von Satelliten gewonnen 
wurden; Auswertung der Trends atmosphärischer und geo-
physikalischer Parameter und Entwicklung von Methoden, 
durch die Änderungen in diesen Parametern bestimmten Ur-
sachen zugeordnet werden können; 

ii) Laboruntersuchungen von Reaktionskonstanten, Absorptions-
querschnitten und Reaktionsmechanismen chemischer und 
photochemischer Vorgänge in der Troposphäre und Strato-
sphäre; spektroskopische Daten zur Unterstützung von 
Feldmessungen in allen relevanten Spektralbereichen; 
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iii) Feldmessungen: Konzentrationen und Flüsse der wichtigsten 
Ausgangsgase sowohl natürlichen als auch anthropogenen 
Ursprungs; Untersuchungen über die Dynamik der Atmo-
sphäre; gleichzeitige Messungen photochemisch im Zusam-
menhang stehender Stoffe bis hinunter zur planetarischen 
Grenzschicht unter Verwendung von Instrumenten zur Mes-
sung an Ort und Stelle und zur Fernerkundung; Vergleich 
verschiedener Messfühler, einschliesslich koordinierter Kor-
relationsmessungen für durch Satelliten beförderte Instru-
mente; dreidimensionale Verteilungen der wichtigsten atmo-
sphärischen Spurenstoffe, des spektral aufgelösten solaren 
Strahlungsflusses und meteorologischer Parameter; 

iv) Entwicklung von Instrumenten, einschliesslich durch Satelli-
ten beförderter oder sonstiger Messfühler zum Messen atmo-
sphärischer Spurenstoffe, des solaren Strahlungsflusses und 
meteorologischer Parameter; 

b) Erforschung der gesundheitlichen und biologischen Auswirkun-
gen und der Auswirkungen des Photoabbaus 
i) Verhältnis zwischen der Exposition des Menschen gegenüber 

sichtbarer und ultravioletter Sonnenstrahlung und a) dem 
Entstehen bösartiger Melanome oder anderer Formen von 
Hautkrebs sowie b) den Wirkungen auf das Immunsystem; 

ii) Wirkungen der UV-B-Strahlung einschliesslich der Abhän-
gigkeit von der Wellenlänge auf a) landwirtschaftliche Kultu-
ren, Wälder und andere terrestrische Ökosysteme und b) die 
Nahrungskette im aquatischen Raum und den Fischfang so-
wie eine mögliche Behinderung der Sauerstofferzeugung 
durch Phytoplankton im Meer; 

iii) Mechanismen, durch welche die UV-B-Strahlung auf biolo-
gische Materialien, Arten und Ökosysteme einwirkt, ein-
schliesslich, Verhältnis zwischen Dosis, Dosisleistung und 
Empfindlichkeit; Photoreaktivierung, Anpassung und Schutz; 

iv) Untersuchungen biologischer Wirkungsspektren und der 
spektralen Empfindlichkeit mit Hilfe polychromatischer 
Strahlung, um mögliche Wechselwirkungen unterschiedli-
cher Wellenlängenbereiche einzubeziehen; 

v) Einfluss der UV-B-Strahlung auf: Empfindlichkeiten und 
Aktivitäten biologischer Arten, die für das Gleichgewicht der 
Biosphäre wichtig sind; primäre Vorgänge wie Photosynthe-
se und Biosynthese; 
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vi) Einfluss der UV-B-Strahlung auf den Photoabbau verunrei-
nigender Stoffe, in der Landwirtschaft verwendeter chemi-
scher Substanzen und anderer Materialien; 

c) Erforschung der Wirkungen auf das Klima 
i) Theoretische und beobachtende Untersuchungen der Aus-

wirkungen des Ozons und anderer Spurenstoffe auf die 
Strahlungsverhältnisse und des Einflusses auf Klimaparame-
ter, wie etwa Land- und Meeresoberflächentemperaturen, 
Niederschlagsverteilungen, Austausch zwischen Troposphäre 
und Stratosphäre; 

ii) Untersuchung der Auswirkungen dieser klimatischen Ein-
flüsse auf verschiedene Bereiche der menschlichen Tätigkeit; 

d) systematische Beobachtung 
i) des Zustands der Ozonschicht (d. h. räumliche und zeitliche 

Schwankungen des Gesamtozons und des vertikalen Ozon-
profils) durch Herstellung der vollen Betriebsfähigkeit des 
Systems zur Messung des Gesamtozons (Global Ozone Ob-
serving System) auf der Grundlage des Zusammenwirkens 
von Satelliten- und Bodensystemen; 

ii) der troposphärischen und stratosphärischen Konzentratio-
nen der Ausgangsgase für HOx-, NOx-, ClOx- und Kohlen-
stoffverbindungen; 

iii) der Temperatur vom Boden bis zur Mesosphäre unter Ver-
wendung von Boden- und Satellitenmesssystemen; 

iv) des die Erdatmosphäre erreichenden nach Wellenlängen auf-
gelösten solaren Strahlungsflusses und der die Erdatmosphäre 
verlassenden thermischen Strahlung unter Verwendung von 
Satellitenmessungen; 

v) des die Erdoberfläche erreichenden nach Wellenlängen auf-
gelösten solaren Strahlungsflusses im ultravioletten Bereich, 
der biologisch wirksam ist (UV-B); 

vi) der Eigenschaften und der Verteilung der Aerosole vom Bo-
den bis zur Mesosphäre unter Verwendung von Boden-, 
Flugzeug- und Satellitenmesssystemen; 

vii) der klimatisch wichtigen Variablen durch Fortführung von 
Programmen meteorologischer Messungen hoher Qualität 
auf der Erdoberfläche; 

viii) der Spurenstoffe, der Temperaturen, des solaren Strahlungs-
flusses und der Aerosole unter Verwendung verbesserter Me-
thoden der Auswertung weltweiter Daten. 
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3. Die Vertragsparteien des Übereinkommens arbeiten unter Berück-
sichtigung der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer zu-
sammen, um die angemessene wissenschaftliche und technische Aus-
bildung zu fördern, die für die Teilnahme an den in dieser Anlage be-
schriebenen Forschungsarbeiten und systematischen Beobachtungen 
erforderlich ist. Besondere Bedeutung sollte der Interkalibrierung der 
Beobachtungsgeräte und -methoden beigemessen werden, um ver-
gleichbare oder standardisierte wissenschaftliche Datensätze zu ge-
winnen. 

4. Von folgenden chemischen Stoffen natürlichen oder anthropogenen 
Ursprungs, die nicht nach Priorität aufgeführt sind, wird angenom-
men, dass sie die Fähigkeit haben, die chemischen und physikalischen 
Eigenschaften der Ozonschicht zu verändern. 
a) Kohlenstoffverbindungen 

i) Kohlenmonoxid (CO) 
Kohlenmonoxid hat bedeutende natürliche und anthropoge-
ne Quellen; es wird angenommen, dass es eine grosse unmit-
telbare Rolle in der troposphärischen Photochemie und eine 
mittelbare Rolle in der stratosphärischen Photochemie spielt; 

ii) Kohlendioxid (CO2) 
Kohlendioxid hat bedeutende natürliche und anthropogene 
Quellen; es wirkt auf das Ozon der Stratosphäre durch Be-
einflussung des thermischen Profils der Atmosphäre; 

iii) Methan (CH4) 
Methan hat sowohl natürliche als auch anthropogene Quel-
len; es wirkt sowohl auf das Ozon der Troposphäre als auch 
auf das der Stratosphäre; 

iv) Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe 
Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe, die aus einer Vielzahl 
chemischer Verbindungen bestehen, haben sowohl natürliche 
als auch anthropogene Quellen; sie spielen eine unmittelbare 
Rolle in der troposphärischen Photochemie und eine mittel-
bare Rolle in der stratosphärischen Photochemie. 

b) Stickstoffverbindungen 
i) Distickstoffoxid (N2O) 

Beim N2O sind die natürlichen Quellen vorherrschend, doch 
werden anthropogene Beiträge immer wichtiger. Distickstof-
foxid ist die primäre Quelle von stratosphärischem NOx, das 
bei der Begrenzung des Ozongehalts der Stratosphäre eine we-
sentliche Rolle spielt; 
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ii) Stickstoffoxide (NOx) 
Bodenquellen von NOx spielen eine grössere unmittelbare 
Rolle nur in photochemischen Vorgängen der Troposphäre 
und eine mittelbare Rolle in der stratosphärischen Photo-
chemie, während Einbringung von NO4 in der Nähe der 
Tropopause unmittelbar zu einer Änderung im oberen tro-
posphärischen und stratosphärischen Ozon führen kann. 

c) Chlorverbindungen 
i) Vollständig halogenierte Alkane, 

z. B. CCl4, CCl3F (R 11), CCl2F2 (R 12), C2Cl3F3 (R 113), 
C2Cl2F4 (R 114) 
Vollständig halogenierte Alkane sind anthropogenen Ur-
sprungs und wirken als Quelle von ClOx, das in der Photo-
chemie des Ozons eine wichtige Rolle spielt, insbesondere im 
Höhenbereich von 30 bis 50 Kilometer. 

ii) Partiell halogenierte Alkane, 
z. B. CH3Cl, CHClF2 (R 22), CH3CCl3, CH3CI2F (R 21)  
Die Quellen von CH3Cl sind natürlich, während die anderen 
oben genannten partiell halogenierten Alkane anthropogenen 
Ursprungs sind. Diese Gase wirken auch als Quelle des stra-
tosphärischen ClOx 

d) Bromverbindungen 
Vollständig halogenierte Alkane, 
z. B. CBrF3 
Diese Gase sind anthropogenen Ursprungs und wirken als Quelle 
von BrOx das sich ähnlich verhält wie ClOx. 

e) Wasserstoffverbindungen 
i) Wasserstoff (H2) 

Wasserstoff, der natürlichen oder anthropogenen Ursprungs 
sein kann, spielt in der stratosphärischen Photochemie eine 
geringe Rolle. 

ii) Wasser (H2O) 
Wasser, das natürlichen Ursprungs ist, spielt eine wesentliche 
Rolle sowohl in der troposphärischen als auch in der strato-
sphärischen Photochemie. Lokale Quellen von Wasserdampf 
in der Stratosphäre schliessen die Oxidation von Methan und 
in geringem Umfang von Wasserstoff ein. 
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Anlage II 

Informationsaustausch 

1. Die Vertragsparteien des Übereinkommens stellen fest, dass Samm-
lung und Austausch von Informationen ein wichtiges Mittel sind, um 
die Ziele des Übereinkommens zu verwirklichen und um sicherzu-
stellen, dass alle Massnahmen, die etwa getroffen werden können, an-
gemessen und ausgewogen sind. Daher tauschen die Vertragsparteien 
wissenschaftliche, technische, sozioökonomische, geschäftliche, 
kommerzielle und rechtliche Informationen aus. 

2. Die Vertragsparteien des Übereinkommens sollten bei der Entschei-
dung, welche Informationen gesammelt und ausgetauscht werden sol-
len, die Nützlichkeit der Informationen und die Kosten ihrer Be-
schaffung berücksichtigen. Die Vertragsparteien stellen ferner fest, 
dass die Zusammenarbeit im Rahmen dieser Anlage mit innerstaatli-
chen Gesetzen, sonstigen Vorschriften und Gepflogenheiten in bezug 
auf Patente, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie den Schutz 
vertraulicher und dem Eigentümer vorbehaltener Informationen ver-
einbar sein muss. 

3. Wissenschaftliche Informationen 
Dazu gehören Informationen über 
a) sowohl staatliche als auch private geplante und laufende For-

schungsarbeiten zur Erleichterung der Koordinierung von For-
schungsprogrammen, um die verfügbaren nationalen und interna-
tionalen Hilfsquellen möglichst sinnvoll zu nutzen; 

b) die für die Forschung benötigten Emissionsdaten; 
c) in Fachzeitschriften veröffentlichte wissenschaftliche Ergebnisse 

über das Verständnis der Physik und Chemie der Erdatmosphäre 
und ihrer Anfälligkeit für Veränderungen, insbesondere über den 
Zustand der Ozonschicht und die Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit, die Umwelt und das Klima, die in jedem belie-
bigen Zeitrahmen aus Änderungen des Gesamtozons oder des 
vertikalen Ozonprofils entstehen könnten; 

d) die Bewertung der Forschungsergebnisse und Empfehlungen für 
künftige Forschung. 
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4. Technische Informationen 
Dazu gehören Informationen über 
a) Verfügbarkeit und Kosten chemischer Ersatzprodukte und alter-

nativer Technologien zur Verringerung der Emissionen ozonver-
ändernder Stoffe und damit zusammenhängende geplante und lau-
fende Forschungsarbeiten; 

b) Grenzen und mögliche Gefahren bei der Verwendung chemischer 
oder anderer Ersatzprodukte und alternativer Technologien. 

5. Sozio-ökonomische und kommerzielle Informationen über die in 
Anlage I genannten Stoffe 
Dazu gehören Informationen über 
a) Produktion und Produktionskapazität; 
b) Verwendung und Verwendungsweisen; 
c) Einfuhren und Ausfuhren; 
d) Kosten, Gefahren und Nutzen menschlicher Tätigkeiten welche 

die Ozonschicht mittelbar verändern können, und der Einwir-
kungen getroffener oder erwogener Massnahmen zur Regelung 
dieser Tätigkeiten. 

6. Rechtliche Informationen 
Dazu gehören Informationen über 
a) innerstaatliche Gesetze, Verwaltungsmassnahmen und juristische 

Forschungsarbeiten in bezug auf den Schutz der Ozonschicht; 
b) internationale Übereinkünfte einschliesslich zweiseitiger Über-

einkünfte in bezug auf den Schutz der Ozonschicht; 
c) Methoden und Bedingungen der Lizenzvergabe und Verfügbar-

keit von Patenten in bezug auf den Schutz der Ozonschicht. 


